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l Erfordernis der Planaufstellung

Wegen der in der Geneinde herrschenden Nachfrage nach Baugrundstücken
hat die Geneinde Quirnheim beschlossen, den Bebauungsplan ''Westlich der
Kreisstrasse'' aufzustellen.
Gleichzeitig mit der Deckung des Wohnbedarfes soll die Gestaltung der
Kindenheimer Str. (K 26) im Bereich der Ortseinfahrt durch Verschwenden
der Fahrbahn und Begrünung mit torartiger Wirkung gezielt verbessert
IJ p r d p n

2 Einfügung in die Bauleitplanung und in die überörtliche Planung

Während der genehmigte Flächennutzungsplan für den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes keine bauliche Nutzung vorsieht. ist in der Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes bei der Verbandsgemeinde Grtlnstadt-
Land vorgesehen, in diesem Bereü.ch Wohnbauflächen auszuweisen.
Die Gemeinde Quirnheim beabsichtigt mit dem Bebauungsplan "Westlich der
Kreisstrasse'' die in der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Ver
bandsgemeinde Grünstadt Land für die Gemeinde Quirnheim vorgesehene
bauliche Entwicklung in diesem Bereich dem Bedarf entsprechend zu ordnen.
Zur Deckung des dringenden Wohnbedarfes der Gemeinde Quirnheim soll der
Bebauungsplan in Parallelverfahren mit der Änderung des Flächennutzungs-
planes verabschiedet werden .

3. Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsentwurfes erstreckt sich in
Anschluß an den nördlichen Bereich der im Zusammenhang bebauten Ortslage
von Qüirnhein. Der Geltungsbereich wird in Südosten von der Kreisstrasse
(Kindenheimer Strasse) und in Südwesten von der Bebauung der Friedhofstrasse
begrenzt. In Nordwesten und Nordosten grenzt er an die freie Landschaft an.
Von dem Bebauungsplan sind im wesentlichen z.Z. landwirtschaftlich genutzte
Flächen, sowie ein bebauten Grundstück betroffen.
Zwei ältere landwirtschaftliche Nebengebäude innerhalb des Geltungs-
bereiches sind zum Abbruch vorgesehen.

4 Bestand i.nnerhalb und ausserhalb des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des B-Planes ''Westlich der Kreisstrasse" ist in der
Zeichnung nit dick gestrichelter Linie umfahren. Der Geltungsbereich ist
nach F].urstücksnummern im Beschluss zur Offenlegung beschrieben.
Bis auf ein Wohnhaus und die erwähnten zun Abbruch vorgesehenen Nebenge-
bäude ist die Fläche des Geltungsbereiches unbebaut und wird landwirt-
schaftlich genutzt .
Das Gelände des Ge].tungsbereiches fällt um ca. ll m von Norden nach
Süden. Im Nordwesten und Nordosten wird der Geltungsbereich durch
landwirtschaftliche Wirtschafts- und Wendewege begrenzt. Diese Wege
werden auch in der P].anfing übernomnen.
)heitere Einzelheiten zum Bestand können dem beigefügten landespflege
Fischen Planungsbeitrag entnommen werden.
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5 . Erläuterung der Planung

5 . 1 Bebaubare Flächen

Als Art der baulichen Nutzung wird für den gesamten Geltungsbereich des
B-Planes -WA- (allgemeines Wohngebiet) vorgesehen. Diese Festsetzung ist
aus der geplanten Erweiterung des Flächennutzungsplanes der ''Wohnbau-
f[ächen'' vorsieht, entwicke].t
Die Wohnbauf[ächen so]].en zur Deckung des dringenden Wohnbedarfes a]s
Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen werden.
Es so]].en Sattel- oder Walmdächer mit 40 - 50 Grad Dachneigung zulässig

Die Bauweise im gesamten Ge[tungsbereich so]] a].s offene Bauweise fest-
gesetzt werden. Zur Wahrung des ortsüb]ichen ]]aßstabes so]-l die Zahl der
Wohnungen auf 2 Stück je Gebäude begrenzt werden.
.Wegen der Lage am Ortsrand mit tlbergang in die freie Landschaft wird be-
sonderer Wert gelegt auf Festsetzungen über die Stellung der baulichen
Anlagen -parallel zu den strassenseitigen Baugrenzen- und die Dachform
und Dachneigung. Es ist vorgesehen gen. Planeintrag die Firstrichtung fur
die Gebäude zwingend vorzuschreiben.
Weiterhin sind in den B-Plan Regelungen tiber die Höhe der Traute aufge-
nomnen. Wegen der im alten Ortskern vorherrschenden roten bis braunen
Tonziegeleindeckungen sollen diese Farben auch fur die Dacheindeckung des
Baugebietes vorgeschrieben werden. Andere Farben, wie schwarz, grau,
anthrazit sind nicht zulässig.
Wegen der vorhanden Topographie des Geländes soll die Zahl der Vollge-
schosse auf ein Vollgeschoss und ein ausgebautes Dach begrenzt werden.

sein

5 . 2 Verkehrsanlagen

Die Erschließung des Baugebietes erfolgt über die ''Planstrasse A". Ein
Fußweg so]]. vom Wendebereich in nordwest].scher Richtung die Verbindung
zum Friedhofsweg ermöglichen. Der das Gebiet in Nordwesten begrenzende
landwirtschaft].sche Erschliessung- und Wendeweg wird von der Planung
nicht berührt
Die ''Planstrasse A''ist als ''Sackstrasse mit Wendebereich'' vorgesehen; in
geringfügigen Umfang werden Baugrundstücke über ''Wohnwege'' erschlossen.
Alle öffent].schen Strassen und Wege sollen als ''Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung'' ausgebildet werden. Vorgesehen ist verkehrsbe-
ruhigter Ausbau durch Gestaltung mit Beton- und Natursteinpflaster ohne
Trennung von Fahrbahn- und Gehwegflächen mit einer Mittelrinne
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GleiöhËäitlidTil äef Erschließung dëi Baugeoietei salt mit dëm vorliegenden
B-Plan die Rechtsgrundlage für die Gestaltung der Ortseinfahrt aus
Richtung Kindenheim geschaffen werden. Vorgesehen ist das An].eger eines
Fahrbahnversatzes mit einer Mitte].insel, die auch als t)berquerungshilfe
in diesem Bereich benutzt werden kann. Die Maßnahme ist vorgesehen. um
die Geschwindigkeit der Fahrzeuge aus Richtung Kindenheim bei der Einfahrt
nach Quirnheim zu reduzieren .

5 . 3 Grünordnung

Die nach dem Landespflegegesetz von Rheinland-Pfalz erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen fur Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch
planerische Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes-
ausgewiesen worden .
Entsprechend der Darstellung im B-Plan sind innerhalb des Geltungsbereiches
Flächen fur das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. Planeintrag auf
den privaten Grundstücken. sowie das Anpflanzen von großkronigen Bäumen
in der Planstrasse vorgesehen. Die Pflanzfläche am nordöstlichen und nord
west].schen Rand des B-Planes dient einerseits als Ersatzmaßnahme. anderer-
seits soll die Begrünung den t)hergang zwischen der Bebauung und der freien
Landschaft gestalten .
In die textlichen Festsetzungen zum B-Plan sind Pflanzschematas mit vor-
zugswseise zu pflanzenden, einheimischen Bäumen und Sträuchern aufge-
nommen .
Zur Begründung der landespflegerischen Begleitplanung wird verwiesen
auf die beigefügten Unterlagen des Büros für Garten- und Landschafts-
planung Hanspeter Geigen, Laumersheim.

6 Planentwicklung und Folgeverfahren

Wegen des dringenden Wohnungsbedarfes soll nach Annahne des B-Planent
wurfes durch die Gemeinde mit dem Unlegungsverfahren begonnen werden.
Hierbei wird zunächst geprüft, ob eine freiwi]].ige Baulandumlegung möglich
ist. Andernfalls wird das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren so schnell
wie nöglich durchgeführt werden.
Es ist beabsichtigt. nöglichst schnell Baugrundstücke zu bilden und Er-
schließungsmaßnahmen durchzuführen. um den unter Nummer l erläuterten
Bedarf an Baugrundstücken für Wohnbaumaßnahmen möglichst schnell decken zu
können .

7 Ersch].messung und Versorgung

Die Erschliessung des Gebietes erfolgt für den Verkehr wie bereits
erläutert durch Anschluss an die Westliche Kreisstrasse. Ein Fußweg
führt aus dem Gebiet in Nordwestliche Richtung an den vorhandenen
landwirtschaftlichen Weg.
Die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen werden an das vorhandene
Ver- und Entsorgungsnetz des Ortes im Bereich der Westlichen Kreisstrasse
angeschlossen .
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8 Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeit

Bedingt durch den natürlichen Geländeverlauf und den im Bereich der
Strassenf].ächen vorherrschenden tragfähigen Untergrund ist sowohl bei
der Herstellung der Verkehrsflächen als auch bei der Herstellung der
sonstigen Erschliessungsanlagen von normalen Voraussetzungen auszugehen
Mehrkosten sind allerdings beim Grabenaushub wegen Bodenklasse 6 + 7
zu erwarten .

Kanal ca .
Wasserleitung ca .
Straßenbeleuchtung
Straßen- u . Gehwege

125 n x 550,- DM/n
150 m x 450,- DM/n

].2 L x 4.000, - DM/Stck
1.000 m2 x 220,- DM/m2

68 . 750, - DM
67 . 500 , - Dl{
48 . 000 , - DM

220 . 000 , - Dl{

Baunebenkos ten rd . 1 5 %
404 . 250 , - DM
60 . 750, - DM

465 .000, - DM

465.000,- DM : rd. 7.862 m2 rd. 59,- DM/m2 Grundstücksfläche

Die anfa].lenden Kosten werden entsprechend der einschlägigen Satzungen
und Regelungen der Ortsgemeinde und der Verbandsgemeinde umgelegt und
abgerechnet

Quirnheim, im August 1991

Hinweis

Die beigefügten Erläuterungen zur Landschafts
planung sind Bestandteil dieser Begründung.

und Grtinordnungs

=:=2mTW' =;Sg:::
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Bad Dürkheim. den ..gg.{#g\-gZe.

ftrag
a,Z,- ...

(Eichner)
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1 . ZWECK DER PLANUNG

Durch die herrschende Wohnraumnot sieht sich die Gemeinde Quirn-
heim gezwungen möglichst schnell attraktive Wohnbauflächen an
ihren Ortsrändern anzubieten. Der Bebuungsplan ist aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt, der an di.esel Stelle Mischbauflä-
chen vorsieht. Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung des Gebietes
als WA-Flächen (Allgemeines Wohngebiet) vor und räumt damit der Wohn
Funktion den Vorrang vor anderen Flächenansprüchen ein.
Die betroffenen Flächen werden derzeit überwiegend als landwirt-
schaftliche Produktionsflächen genutzt. Daneben i.st ei.n bebautes
Grundstück betroffen,sowie eine landwirtschaftl i.che Wirtschafts-
f l äche mit zwei Scheunen .
blei.chlaufend bietet sich im Rahmen des Bebauungsplanes die Ge-
legenheit, den derzeitigen unbefried agenden Ortseingang neu zu
gestalten und dame.t das Ortsbild aufzuwerten und di.e Verkehrs-
s icherhei.t zu erhöhen .

(



2 RECHTL l CHE GRUNDLAGEN

Nach der Novellierung des Landespflegegesetzes (LPfIG) , di.e
attf1':05:1987 ih graf:E'betreten i.st, würde Ü:ä: äüëti det S 17
LPfIG erheblich geändert
Demzufolge sind

die örtl i.chen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkl i.-
chung der Ziele des Naturschutzes und der Landespflege i.n
Bebauungsplänen festzusetzen.

l

Grundlagen der Festsetzungen sind Erhebungen, Analysen und
Bewertungen des Zustandes von Natur und Landschaft und de-
ren voraussichtliche Entwicklung unter Berücksichti.gukg
der bestehenden Nutzung
Es sind landespflegerische Zi.elvorstellungen über den anzu-
strebenden Zustand von Natur und Landschaft sowi.e notwendige
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen darzulegen.
In der Begründung zum Bebauungsplan ist zur Umweltverträg
lichkeit darzulegen, wie Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft vermieden und unvermeidbare Beinträchtigungen
ausgegl schen werden sol len

Durch die Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) in der ab
1.07.1987 gültigen Fassung werden Bestimmungen des Landespfle
gegesetzes ergänzt und untermauert. In differenzierter Wei.se
massen die Be]ange des Umwe].tschutzes, des Naturschutzes und
der Landschaftspflege gemäß S l Abs. 3 Ziffer 7 BauGB berück--
sichtigt werden. Kernaussagen dabei sind:]

n S l Abs. 5 Satz 3 BauGB
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden
S 9 Abs. l Nr. 20 BauGB
Neben den Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und z\ir Entwicklung
von Natur und Landschaft können nun auch Flächen für diese
Maßnahmen ausgewi-eßen werden .

S 9 Abs. l Nr. 25 BauGB
Pf[anzgebote und Pf]anzbi.ndungen können nunmehr auch auf Tei].e
baulicher Anlagen festgesetzt werden.
S 9 Abs. 8 BauGB
Neben den Zielen und den Zwecken des Bebauungsplanes sind die
wesentlichen Auswirkungen des Baugebietes darzulegen.

Auf grund dieser detaillierten Regelungen hat der Gesetzgeber
auf eine eigenständige Umweltverträgl i.chkeitprüfung für Be-
bauungspläne verzichtet. Alle Merkmale der in der EG-Richtlinie
vom 27.06.1985 geforderten UVP sind in dem bundesdeutschen
Verfahren der Bauleitplanung bereits erfüllt
Der in Rheinland-Pfalz geforderte Landespflegeri.sche Planungs-
bei.trag hat insbesondere die Auswirkungen auf Naturhaushalt
und Landschaftsbi.Id zu bewerten und Vorschläge zur Vermeidung
und zum Ausglei.ch von Beet.nträchtigung dieser Faktoren dar-
7 ll l DfTnTI
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3 LANDESPFLEGERISCHE ZIELVORSTELLUNGEN

DieJandesl>flegeri.schert Zi.elvorsteLlungelt-ergeben
S l LPfIG, in dem es heißt:
Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedelten
Bereich so zu sch(itzen. zu pflegen und zu entwi.ckeln. daß

die Leistungsfähi.gkei.t des Naturhaushaltes,
die Nutzungsfähigkei.t der Naturgüter,
die Pflanzen und Ti.erwelt sowie
die Vielfalt, Ei.genart und Schönheit von Natur und
Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für
seine Erholung i.n Natur und Landschaft nachhaltig gest.chen
sind
Diese Zielvorstellungen sind nach Maßgabe folgender Grundsätze
im Planungsgebiet zu verwirklichen:
l Die Lei.stungsfähi.gkeit des Naturhaushaltes ist zu erhalten

und zu .verbessern; Beeinträchtigungen sind zu unterlassen
oder auszugleichen (S 2 Nr. l LPfIG)

t
2 In besiedelten Bereichen sind Tei.le von Natur und Landschaft,

auch begrünte Flächen und deren Bestände, i.n besonderem
Maße zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln ( S 2 Nr.2
LPfIG)

3

4

Naturgüter sind, sowei.t sie sich ni.cht erneuern, sparsam
zu nutzen bzw. zu erhalten (S 2 Nrn. 3 u. 4 LPfIG)
Wasserflächen incl. Grundwasser sind auch durch Maßnahmen
des Naturschutzes und dez- Landschaftspflege zu erhalten, zu
schützen und zu vermehren (S 2 Nr. 6 LPfIG).

5 Luftverunreinigungen/ Lärmbelästigungen und Beeinträchti-
gungen des Klimas sind so gering wi.e möglich zu halten.
unvermeidbare Beet.nträchtigungeh sind auch durch ].andschafts
pflegen'asche Maßnahmen zu mi.nimieren bzw. auszugleichen
(S 2 Nrn. 7 u. 8 LPfIG)

(



q BEST/\NDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DER NATURRAUMPOTENTIALE

4 :t NÄTURRÄUMLICHE GRUNDLAGEN

Das Plangebiet liegt innerhalb der naturräumlichen. Untereinheit
des "Gerstenberg-Plateaus", das dem Rheinhessischen Tafel- und
Hügel land zugeordnet wird
Hi-erben handelt es sich um eine flachkuppige Plateaulandschaft,
deren oberste Lage sich aus tertiären Kalkschichten aufbaut
Darunter stehen terri.äre Sand-,Ton- und Mergelschichten an. Die
Kalkschi.chten sind durch chemische Ei.nflüße stark verkarstet, so
daß es sich durchweg um Wassermangelstandorte handelt
Der Quellhorizont tritt im Liegenden der Kalkplatte zu Tage
Bei Ei.nst:ellung der menschlichen Bewirtschaftung würde sich ein
Segnen-Buchenwald entwickeln. Diese Waldgesellschaft wird neben
der Rotbuche auch von Traubeneiche und Winter].i.nde dominiert
und beherbergt ei.ne reiche Strauch- und Krautschicht auf ihrem
Boden.Natürliche Ersatzgesellschaften sind der Kontinentale
Kalk--Magerrasen und das wärmel i.ebende S:hoehen-Liguster--Gebüsch.
Auf dem beschriebenen Tertiär-Kalk hat sich unter dem .Einfluß der
bodenbildenden Prozesse eine ba.senreiche Kalk-Rendzina heraus-
gebi.Idet. die an ihrem typischen A-C Profil und der Geringmächti.g-
keit des Solums zu erkennen ist. Das physikalische Filtervermögen
dieses Bodentyps ist gering. Das chemo.sche Fi.ltervermögen, vor
allem für Schwermetalle, ist dagegen, jedi.ngt durch den hohen Kalk
anbei 1 , sehr hoch
Die Standorte weisen eine mittlere bi.s geringe Fruchtbarkeit aüf,
je nach Mächtigkei.t des durchwurzelbaren Bodenvolumens.
Der stärkste begrenzende Faktor ist das Bodenwasser
Die jährlichen Niederschlagsmittel liegen bei ca. 550 mm und be-
dingen den leicht kontinentalen Einschlag des Regionalklimas.
A[[erdi.ngs fä].]t der Hauptantei] der Niederscha]äge im Sommer-
halbjahr. Hier jedoch oft als kurze, sehr heftige Stafkregen mit
einem hohen Anteil von oberflächigem Regenabfluß. Dies und wei-
tere Umstände wie die Neigung der Fläche und die hohe potentielle
Verdunstungsrate führen zu einer relativ geringen jährlichen Grund
wasserneubildungsrate von max. 60-80 mm.

(

4. 2 LAË{DSCHAFTSBILD / ERHOLUNGSPOTENTIAL

Das Erscheinungsbild des Untersuchungsraumes wi.rd i.n der Hauptsache
durch die landwirtschaftliche t)berformung der Landschaft geprägt
Nach Norden schließen großflächige Ackerfluren an, die weder durch
Hecken noch durch Einzelbäume gegliedert si.nd. Nach Süden erstreckt
sich der Ort Quirnheim. der relativ abrupt ohne Grüngürtel i.n die
frei.e Landschaft übergeht. Im Gebiet selbst finden sich als ei.nzige
Grtinelemente mehrere Obstbäume. Erholungsrelevante Strukturen kommen
im Gebiet nicht vor. da es sich mit Ausnahme der Feldwege um pri.vate
Wohn- und Wirtschaftsflächen handelt. Kulturhistorisch bedeutsame
Strukturen konnten im Gebt.et keine festgestellt werden.
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4. 3 BIOTOPPOTENTIAL / NUTZUNGSFORMEN

Di.e standörtlichen Gegebenheiten und die herrschende Nutzungs-
form' spiegetrr s i:clr tlt derirAt'tëhliTVëntäF äei' wiadJ<iaütfl ora
Im Gebt.et finden sich nennenswerte Wildpflanzenbestände lediglich
in der nordwestlichen Ecke und entlang der Kreisstraße. Die Feld-
wege innerhalb des Plangebietes sind. soweit sie nicht versiegelt
sind mi.t einer Trittrasendecke bewachsen.
Daneben stocken im Plangebiet mehrere zum Teil geschädigte Obst-
bäume. Im Plangebiet befinden sich keine schutzwürdigen, bzw.
schonungswürdigen Flächen der Landesbiotopkartierung. Ebenfalls
kommen keine geschützten Flächen nach S24 LPfIG im Untersuchungs-
ra um vor
Im Folgenden sollen die einzelnen Flächen des Plangebietes nach
Struktur und Nutzungsart getrennt kurz erläutert und i.hr Wert
file den Arten- und Biotopschutz dargestellt werdenwerben .

E i.nheit ]. l nten s ivl a ndw i. rt s char t

('

Gut di.e Hälfte des Plangebi.eyes wird derzeit landwirtschaftlich ge
nutzt. Zum Zeitpunkt der Begehung im Herbst 1990 wurde auf diesen
Flächen Getreü.de angebaut. Durch ständige Düngung und Pestizidaus-
bringung i.st der Men dieser Flächen für den Biotop- und Arten-
schutz als gering zu bezeichnen. Lediglich die innerhalb der Acker
flächen stehenden Obstbäume si.nd hier von größerer Bedeutung, da
sie punktuellen Lebensraum für verschiedene Arten bieten. Deshalb
werden diese als gesonderte Einher.t separat beschrieben und bewer-
tet (siehe Punkt Einheit IO )
Wertfaktor : 0 , 3

Einheit 2 : Hausgarten

Diese Fläche gehört zu dem im Gebiet liegenden Wohngebäude. Sie
wi.rd überwiegend intensi.v als Zier- oder Nutzgarten bewirtschaf-
tet. Neben Rasenflächen kommen kleinere Ziergehölze und Stauden
soli.e verschiedene Beerensträucher und Gemüsebeete vor. Lediglich
ei.n größerer Süßki.rschbaum an der Westgrenze ist von Bedeutung
lsiehe Einheit lO )(

Wertfaktor : 0 , 3 8

Einheit 3 Brache mit Magerzeigern

Einheit 3 kommt als blei.nele Fläche in der Nordecke des Gebietes
vor. Außerdem findet sich eine Fläche in ähm i.cher Ausprägung
zwischen der Kindenheimer Straße und der Rangierfläche vor der
Scheune (Flur-Stück 843) . Es handelt sich hierbei. um relativ
liickige Bestände in denen folgende Zeigerarten domini.eien:

Dauëus carola , Wi Ide Möhre
Festuca rubra , Rotschwi.noel
Poa pratensis, Wiesenschwingel
Achillea millefolium, Schafgarbe
Knautia arvensis , Ackerwitwenblume
Li.nada vulgaris , Leinkraut
Cichorium intybus , Wegwarte
Hypericum perforatum, Tüpfel-Johanna.skraut
Melilotus alba. Weißer Steinklee
Eryngi.um campestre , Feld-Mannstreu
a



Die mageren Standortverhältnisse haben diesen Bereichen zu einer
relativ artenrei.chen Vegetation verholfen. Für die Belange des
Arten- und Biotopschutzes si.nd solche Lebensräume auf grund ihres
Arten- und Bltitenreichtumes als wertvoll einzustufen. Sie sind ge
nerell schonungsw(irdig, da gerade di.e Ruderalvegetation stark
durch di.e menschl i.chen Täte.gkeiten gefähi'det ist
Wertfnktop: -O r7

Einheit 4 Brache mit Stickstoffzeigern

Entlang des nördlich gelegenen Feldweges hat sich durch Ablagerungen
von organischen Materialien eine stark eutrophierte Ruderalvege-
tation entwickelt. Hier dome.nieren folgende Arten:n

n
n

Älliaria pen.olata, Knoblauchsrauke
Urtica dioica, Große Brennessel
Si lene a lba , Weiße Lichtne lke
Atriplex patula, Gemeinë .Melde
Convolvulus arvensis , Winde
Lactuca serriola, Kompaß-Lattich
Bal lola nigra , Schwarznessel
Chaerophyllum temulum, Taumel-Kälberkropf
Papaver rhoeas , Klatschmohn
Artemisia vulgaris , Beifuß
Sambucus ni-gra (juv.) , Schwarzer Holunder

Dieser Biotoptyp ist ebenfalls von Bedeutung für den Arten- und
Biotopschutz und grundsätzlich schonenswert. Wobei allerdings die
flächige Verbreitung der eutrophierten Ruderalgesellschaften grös
ser ist als di.es bei den mageren Vati.anten der Fall ist

U a

Wertfaktor : 0 , 6 5

E i.nheit 5 Graswege / Trittrasen

'1 Die Feldwege des Plangebi.eyes sind, soweit sie ni.cht vollëtändi.g
versiegelt sind, von einer Trittrasenvegetati.on bewachsen. Hier
domini.eien das Weidelgras (Lol i-um perenne) , der Breit-Wegerich
(Plantago major) und andere typische. trittverträgliche Arten. Die
ständige Belastung führt zu starken Bodenverdichtungen, die ein
eingeschränktes Boden]-eben zur Folge haben. Für di.e epigäische
K].ei.ntierfauna stellen diese Bereiche allerdings ei.ne wichtige
Rückzug- und Reproduktionszone im Verhältnis zu den intensiv be-
wg.rtschafteten Ackerflächen dar

(

Wertfaktor : 0 , 3 5

Einheit 6 Grasböschung entlang der Kreisstraße K 26

Entlang der Kindenheimer-Straße wächst im Bankett- und Grabenbereich
eine relativ artenreiche Wiesengesellschaft. Neben type.schen Wiesen-
gräsern finden sich auch zahlrei.che krautige Arten wie:

Achillea millefolium, Schafgarbe
Centaurea scabiosa . Skabiosen-Flockenblume
Taraxacum offb.cinale, Löwenzahn
Ci.chors.um intybus , Wegwarte
Pastinaëa sativa , Pasta.make
Falcaria vulgari.s, Sichelmöhre

Der Wert der Vegetation für den Arten- und Biotopschutz i.st
prinzipiell hoch. allerdings führen die starken Stöi'unaen und
stofflichen Einträge durch die Straße zu Abschlägen in'der Be
wertung
Wertfaktor : 0 , 6 5
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Einheit 7 : Schotterf l ächen

Schotterbereiche finden sich rund um die landwirtschaftlichen
Betri.ebsgebäude als Stell- und Rangierflächen für Landmaschinen.
Hier ist nahezu kein Pflanzenwuchs zu erkennen. In den Randbereichen
verzahnt si.ch diese Einher.t mit der Vegetati.on der angrenzenden
Flächen. Schotterflächen sind aus ökologischer Sicht höher zu
bewerten als Vollständig versiegelte Flächen. da hi.er di.e Boden-
funkti.onen zu einem Tei.l erhalten sind. So kann zum Beispiel ein
großer Anteil des Niederschlagen versickern und wird in den oberen
Bodenschichten gereini.gt. Wasser kann auch durch den Porenraum
aufstei.gen und in die Atmosphäre verdunsten. Der Wert für den
Arten- und Bi.otopschutz ist im allgemeinen als gering zu bezeich-
nen. da auf der Fläche lebensfei.ndliche Bedingungen herrschen und
eine Nutzung durch Maschinen etc. stattfindet
Wertfaktor : 0 , 15

Einheit 8 Alpha l tf l ächen
(

Dieser Bi.otoptyp kamst im Gebiet im Bereich der Verkehrsflächen
vor. Insgesamt sind Asphaltflächen oder sonsti.ge Bodenversiegelungen
als negativ für den Naturhaushalt zu sehen. Ni.ederschläge können
nicht versickern, di.e Aufhitzung bei Sonneneinstrahlung, mangeln--
de Staubbindung und die Barrierewirkung für die Tierwelt sind als
Negati.veffekte zu nennen .

Wertfaktor : 0 , 0

Einheit 9 : Bebauung

Pri.nzi.pi.ell trifft das unter Ei.nheit 8 gesagte auch für überbaute
Flächen z\J. allerdings treten hier noch i.n verschiedenen Fällen
die Aspekte des Arten- und Biotopschutzes hinzu. So können alte
Scheunen beispielsweise bedeutende Bruthabitate fur Schleiereu].e,
Schwalbe und Fledermäuse darstellen. Auch di.e zwei. Scheunen, di.e
im Plangebi.et stehen könnten theoretisch solche Funktionen erfül-
len. Berücksichti.gt man jedoch das angrenzende Umfeld unter dem
Aspekt des Nahrungsbiotop, so fällt diese Möglichkeit schnell außer
Betracht, da es sich hierbei um ei.ne ausgeräumte Feldflur handelt

(

Wertfaktor : 0 , 0

Einheit 10 : Einze lbäume

Die im Plangebiet stehenden Bäume wurden nach Art, Grö-ße und Vitali
tätsgrad kartiert, um somit eine Entscheidungsgrundlage für den
planerischen und finanziellen Aufwand bei der Erhaltung solcher
Bäume zu geben .

Di.e Nummern.der ei-nzelnen Bäume orientiert si.ch am Plan "Bestand"
Nr. l Juglans regt-a, Walnuß. Stammbusch

Stammumfang i.n Im Höhe : 75 cm
vita l und ohne Schäden

Nr. 2 Prunus domesti.ca, Hauszwetsche, Hochstamm
St.umwg. 55 cm
vital, gez'i.nge Kronenschäden



Nr

Nr
Nr
Nr

Nl:

Prunus avi.um, Süßkirsche, Ha].bstamm
St . umwg . .48 cm
vita ]. , keine Schäden

3Stck. Prunus domestica. Hauszwetsche, Hochstamm
St.umfg. von 35 bis 50 cm
ei.ngeschränkt vital, Trockenschäden in der Krone

Prunus avium, Stißkirsche. Hochstamm
St.umft. 25 cm
geschädigt mit starken Kronenschäden

8 ' - Prunus domesti.ca. Hauszwetsche, Hochstamm
9 3 Stck St.umwg. von 35 bis 55 cm
10 vital , keine Schäden

11 - Prunus domestica. Hauszwetsche. Hochstamm
St.umwg. 25 cm
vita 1 , kei.ne Schäden

"schutzwürdig" = Nrn. 1,2,3,8,9,10
"schonungswürdig" = Nrn. 4,5,6.11
"ohne relevanz" = Nr. 7

3

7

4

5
6

Nr
Nr
Nr

Nr

(

Kategorie
11

10



5. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER GEPLANTEN EINGRIFFE IN NATUR
HAUSHAL FUND MNDSGHAFTSBlm

Bei R©lisi.errang der geplanten städtebaul i.chen Strukturen enge
ben sich folgende nachhaltige Veränderungen (die Reihenfolge
seel it keine Rangordnung dar)

Abriß zweier Gebäude (Scheunen) innerhalb des Areals
Rodung-von vorhandenen Laubbäumen
Abschieben von fruchtbarem Oberboden
Aushub von Gesteins
auf Deponie

und Bodenmassen und Abtransport

Zerstörung der natürlichen Bodenlagerung durch baul i.che
Maßnahmen

(

Bodenverdi.chtungen durch Druckeinwirkungen
Stoffliche Ei.nträge während der Bauphase und danach
Versiegelung von Freiflächen in der Größenordnung von
ca. 3275 qm

Vernichtung von Wildpflanzenbeständen
Verlust von landwirtschaftlicher Produktionsfläche
zusätl i.che t,ärmemmissionen durch Bauphase und danach
Erhöhung des Oberflächenabflußes
Veränderung des bisherigen Landschafts- und Ortsbildes
durch Verlagerung des Ortsrandes nach Norden
Vermg.nderung der Grundwasserneubi.Iduna um ca 262 cbm jährl

Das städtebauliche Konzept geht nach dem Ideal der durchgrünten
Verdichtung vor, wobei die Verdichtung durch einen kleineren Zu-
schni.tt der Grundstücke errei.cht wird. Die Bebauung ist aus Grün-
den der Wahrung der Ortseigenart als Einzelhausbebauung vorgesehen.
Durch die Stellung der Gebäude (vorgeschriebene Firstri.chtung) kann
die Einbindung in die umgebende Landschaft erler.Qhtert werden und
es bildet sich in Verbi.ndung mit der sendeanlage in der Mitte des
Baugebietes ein platzartiges Zentrum. Hi.er können sich aufgrund
des geringen Verkehres Spiel- und Aufenthaltsräume für die Anwohner
e ntwi.cke l n

Di.e Erschließungsflächen sollen aus Pflasterbelägen hergestellt
werden. Durch Funkel.onsmischung kann auf Fußwege verzichtet werden.
Der Ei.nbau eines Fahrbahnteilers am neu geplanten Ortseingang bremst
den Verkehr aus Richtung Kindenheim ab und führt zu einer größeren
Verkehrssicherheit innerorts. Weitere geschwindi.gkei.tsmindernde
Maßnahmen im Ortsbereich wären wünschenswert. Die Ortslage wird
durch das geplante Baugebiet in Richtung Norden in die freie Land-
schaft vorverlegt. Durch die exponierte Lage der Fläche di.rehe unter
halb eines Höhenzuges ist eine Begrenzung der Baukörperhöhe und
zwingend vorgeschri.ebene Sattelbedachung erforder.lich und durch die
Städteplaner auch vorgesehen. Außerdem ist ei.ne sorgfältige Ein-
grtinung sowohl aus ökologi.schen als auch aus landschaftsästhetischen
Gründen von größter Bedeutung.

(
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6. LANDESPFLEGERISCHE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND

ZUFI AUSGLEICH NEGATIVER FOLGEN DES GEPLANTEN EINGRIFFEN AUF
NAT UR HAUSHAL:FI N D+A N D SC HAFIS BT[D

Aufgrund der vorliegenden naturräumliche Bestandsanalyse und i.m
Hinblick auf Art und Maß der geplanten baulichen Entwicklung
könneQaus landespflegerischer Si.cht folgende Thesen aufgestellt
werben

Die städtebauliche Entwi.cklung ist aus landespflegeri
scher Sicht ausgewogen und mi.t der Forderung nach
sparsamen Umgang mit Grund und Boden vereinbar
Durch die geplanten Baumaßnahmen werden keine nicht
ausgleichbaren Eingriffe in Natur und-Landschaft her
vorgerufen .

Die exponierte Lage und Einsehbarkei.t des Gebietes ver
langt eine sorgfälti.ge Durchgrtinung und Ortsrandgestal
tung
Der neu entstehende Ortsrand sollte die städtebaul i.che
Entwi.cklung Quirnheims in nördlicher Richtung abschließen
Ein wei.peres Machstum in Richtung Hügelkuppe hätte stark
negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild.
Zukünftige Grünstukturen i.m Baugebi.et sollten durch
detai.llierte Pflanzgebote aus landschafts- und orts
planerischen Gründen gesichert werden.
Die i.m Gebiet vorhandenen und vitalen Laubbäume sollen
erhalten und i.n das Gesamtkonzept einbezogen werden.
Di.e Artenlisten der zu verwendenten Gehölze sollen dem
Inventar der Heutigen potentiellen natürliche Vegetation
entsprechen .

öffentliche Grünflächen oder sonstige öffentlche unver-
siegelte Frei.flächen sollen durch die Ortsgemeinde nach
Angaben des Bebauungsplanes begrünt und unter Auschluß
chemischer Pesti.zide unterha].ten werden
Private Initiativen wie Versickerung von Ni.ederschlags
wasser auf dem Grundstück und Einbau von Sonnenkollek-
toren und Solarzellen auf den Dächern sollen durch die
Ortsgemeinde unter Absprache mit den zuständigen Behör
den zugelassen und zumindest ideell gefördert werden.

Nachfolgend sollen die einzelnen Maßnahmen,soweit sie planerisch
festsetzbar sind, nach Lage und Umfang beschri.eben werden.
Erhalten des vorhandenen Baumbestandes

Die unter dem Punkt 4.3 (10) beschriebenen und bewerteten Bäume
INrn. 1,2.3,4,5,6.8,9.10.'flsollen soweit es si.ch mi.t den Rahmenbe-

dingungen des Bebauungsplanes vereinbaren läßt als zu erhalten
festgesetzt werden. Höchste Priori.tät gem.eßen hierbei die Bäume
mi.t den Nrn. 1, 2 , 3 , 8. 9 . 10
Siehe däzu auch den Plan "Zielkonzept"
Sowei.t Bäume nicht erhalten. werden können, da sie die bauliche Ent-
wicklung von Einzelgrundstücken stark behindern. .sind pro ge-
fälltem Baum mit einem Stammumfang i.n Im Stammhöhe von mehr als 50 cm
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zwei Ersatzbäume der Liste A zu pflanzen und pro gefälltem Baum
unter 50 cm Umfang ein Ersatzbaum der Li-ste A. Werden Bäume auf
den Privatflächen erhalten, so ist pro erhaltenem Baum über 50 cm
Stammumfang auf das Pflanzungsgebot von zwei Bäumen der Liste A
zu--verzieh:ten und pro--erha.]tenem Baum anker 5Q:em Umfang nuf--das
Pflanzungsgebot von einem Baum der Liste A zu verzi.chten.

Pflanzgebot über hochstämmige Laubbäume

Auf den privaten und öffent]ichen Grundstücken sind an den im P].an
bezeichneten Stellen hochstämmige Laubbäume der Liste A anzupflanzen
und mit Ersatzverpflichtung zu unterhalten. Pro angefangene 300 qm
Grundstücksfläche ist mindestens l Baum der Liste A zu pflanzen.
Soweit keine Standorte im Plan genannt sind, kann der Baumstandort
durch den Grundes.gentümer frei gewählt werden. Die Berti.mmungen des
Nachbarrechts si-nd dabei generell zu beachten.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Zum Zwecke der Ei.ngrünung und Einbindung in di-e Landschaft, soul.e
der Ortsbildgestaltung werden entlang der südwestlichen,nordwest-
lichen und nordöstlichen Grenzen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern festgelegt. die mit Arten der Listen A. B und C im
Raster von 1,50 x 1,50 m bepflanzt und mi.t Ersatzverpflichtung un-
terhalten werden sollen. Die Berti.mmungen des Nachbarrechts sind da
bei generell zu beachten. Die Breite beträgt 6 bzw. 5 Meter

(

F].ächen zur Ansaat einer Wiesenmischung bzw zum Elba it der Grasnarbe

Entlang der K 26 sollen die seitlichen Bankett- und Böschungsstreifen
mi.t einer landschaftlichen Wiesenmischung eingesät werden bzw.,
soweit ihre Grasnarbe bei den Bauarbeiten erhalten werden kann.i.n
ihrem ursprüng]ichen Zustand be].assen werden und als Wiesenflächen
mit maximal 2maliger Magd pro Jahr unterhalten werden.

Festlegung der Qualitätsbezeichnung für Bäume und Sträucher

Als Mindestqual i.täten für die vorgenannten Pflanmaßnahmen werden
folgende Größen vorgeschrieben:

(

für Laubhochstämme der Liste 3xv.m .B . 16/ 18 cm Stammumfang
Idrei mal verpflanzt mit Ballen)

für Hei.seel der Liste B 2xv.o.B. 150 -- 175 cm Höhe
jzwei mal verpflanzt ohne Ballen)

für Sträucher der Liste C 2xv.o.B. 100 - 150 cm Höhe

Mindestartenspektrum der Wiesenmischung

Um eine si.nnvo]]e]n].tialentwi.cklung der Miesenflächen zu gewähr-
leisten soll di.e Zusammensetzung der Ansaatmischung folgender Auf
listing entsprechen :

5%
30 g
10 g
10 %
10 %

Agrostis tennis
Festuca ovi.na
Festuca rubra
Lo]- i.um perenne
Poa pratensi.s

3 5 8 Kräuterantei l wi.e

Centaurea scabiosa
Ga.l ium verum
Daucus carota
Acht ]. l ea mi 1 1 efo l ium
Lotus cord. cu l atu.s
Corona. 1 1 a varia
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Pflanzschemata für Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Um eine möglichst gleichartige Struktur in die Randbegrtinung zu
bringen, werden di-e nachfolgenden Pflanzschemata als zwingend
tn F'l'äcl)err zum nnpt .Lanzen von Bäultiëif üiiä=träiiëhë.fiflorgegeben

,4Ussë= UiB6X?GI C#
/

c.KKP€,

O OO OO O O OOJ..J
oo a H H o o ol

00

o (D
00o o o

+,,4.d-
=ax . 6,00'Pro Grundstück ist ein

Durchlass zulässig, der an seiner breitesten Stelle max
betragen kann .

PXUSaKe7eU
l

6.00 m
(

0
R
®
R

Sträucher der Liste C

Groß sträucher der Lis te C
kleister der Liste B
Hochstämme der Liste A

/Ällss6- h) !3GU-\Cif'
/

o '.o oa'l'o :! oi:.o o o' o o
o o o

6 00 6.oo
Pro 60 qm si.nd mindestens
8 Sick Sträucher der Liste
C als Gruppe zu pflanzen .

Sträucher der Liste C

Obsthochs Lamm der Lis te A

Es besteht die Wahl zwi.schen den beiden Pflanzschemata.
Die Bestimmungen des Nachbarrechtes sind jeweils zu beachten

Auswahlliste A: Laubhochstämme

Bäume l . Ordnung Quercus petraea, Traubeneiche
Ti l ia cordata , Winter l hde
Fagus sylvatica , Rotbuche
Fraxinus exce l sion . Esche
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Bäume 2 .Ordnung Carpinus betulus , Hainbuche
Aber:-.-c;ampesere i Pel;dahorn
Sorbus domestica . Speierling
morbus torminalis , EI sbeere
Salix caprea r Salweide
Malus sylvestri.s , Holzapfel
Perus communis , Wildbirne

Obsthochstämme Apfe].hochstämme in Sorten
Birnenhochstämme in Sorten
Süßki.rache
Walnuß
Zwetsche in Sorten

Aussah 1 1 isle B : kleister

Carpe-nus betulus , Hainbuche
Aceh campestre . Feldahorn
Sorbus torminalis , Elsbeere
Sdi.x caprea , Salweide
Populus tremula, Zitterpappel
Prunus mahaleb. Steg.nwei.chsel

Auswah]. l äste C : Sträucher

Klein- und Mittel sträucher
Cörnüs sangulnëa. Blutroter Hartriegel
Euonymus europaear Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare, Rainweide
Lonicera xylosteum. Heckenkirsche
Prunus spinoza r Schiebe
Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere
Rosa canina , Hundsrose
Cornus mas , Kornelkirsche
Corylus avel lana . Haselnuß
Crataegus monogyna , Wei.ßdorn
Sambucus nigra. Schwarzer Ho].under
Viburnum lantana. Wolliger Schneeball

Großsträucher

Auswahl. l isle D Bodendeckergehöl ze

Hedera hel ix , Efeu
Rosa nitida . Glanzrose
Ligustrum vulgare "Lodense" , Liguster
Spiraea "Little Pri.ncess "
u . andere
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7 ÖKOLOGISCHE BILANZIERUNG

Tn'dëT haëhfolgedeii'Flächëiioz.tanz würd äii fänd"Von'Viërtfajitoren.
die den verschi.edenen Biotoptypen oder Nutzungsmustern zugeordnet
werden ei.n ökologischer Vergleich des Zustandes vor der Realisierung
der geplanten Baumaßnahmen (ante) mit dem Zustand .nach Realisierung
der Baumaßnahme und der Ausgleichsmaßnahmen geführt. Hi.erben wird
von einer mehrjährigen Anwachsphase bei Gehölzpflanzungen ausge-
gangen. Der öko]ogische Geamtwert der F]-ächen nach den geplanten
Baumaßnahmen muß mindestens dem Wert vor dem Ei.ngriff entsprechen,
andernfalls-muß durch geei.knete Ersatzmaßnahmen ein Ausgleich heel
gestellt werden. Das Verfahren wurde durch die Bezirksregierung
Rheinhessen-Pfalz für di.e Bauleita'ag eingeführt

Biotoptyp Faktor Bestand
F [ äche Wertzah].

Planung
Fläche Wertzahl

Intensivl and
wirtschaft 0,30 4442 , 25 1482, 68

575 , 00 218 , 50

408 , 50 285, 95

45,00 13,50
Hausgarten 0,38

0,70

0,65

Brache mager
Brache mit
Stickstoffz 140,00 91,00
Tri.ttrasen 0,35 907,00

497,50
317,45
323.38

584. 00 204 . 40

583 , 00 378 , 95Grasböschung 1 0, 65
Schotterfläch.l 0 , 15 968.00

745,00
145,20

0,00
0,00

Äsphaltflächenl 0 , 00

Bebauung l 0 , 00

Pflasterfl . l 0 , 10

654,55 0,00
0,00

79 . 00

547,50 3122 , 83

790,00
Gärten mit
Pflanzgeboten 1 0 , 45 3120 , 87 1404 , 39
FI ächen zum An'-
pflanzen von
Bäum. u. Sti . 1 0, 60 1620 , 00 972 , 00

36 Sick 360,00Einzelbäume l lO 1 0 Stck 100,00

Summe 9730 , 75 2964 , 16 9730 , 75 3412 , 24

Mit dem Wertpunkteüberschuß von 448,08 Punkten konnte nachgewi.eßen
werden, daß die geplante Maßnahme i.n der dargestellten Form als
umweltverträglich zu bezei.chnen ist
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